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Schnittste llenprobleme bei der Honorierung von "Gebäuden" und "raumbildenden Ausbauten" 
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ln den bis 2009 gültigen Fassungen der HOAI 
regelte § 25 Abs. 1, dass Leistungen bei raum
bildenden Ausbauten nicht gesondert abgerech
net werden dürfen, wenn der Architekt diese 
neben den Leistungen bei Gebäuden erbringt. 
Aufgrund von § 11 Abs. 1 der HOAI 2009 sind 
Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden 
Ausbauten jetzt aber getrennt abzurechnen. Ein 
Gebäude wird allgemein als eine unbewegliche, 
überdeckte bauliche Hülle mit tragenden Innen
wänden verstanden. Dazu gehören allgemein 
auch alle fest eingebauten, nicht tragenden 
Wände, Ausbauten und technischen Anlagen. 
Nach der HOAI ist der Begriff "Gebäude" aber 
sehr viel enger zu verstehen: Nach ihr sind die 
Technische Ausrüstung und auch der raumbil
dende Ausbau nicht Teil der Gebäudeplanung. 
Der raumbildende Ausbau ist in den alten Ver
sionen und in der aktuellen Fassung der i·mAI 
"die innere Gestaltung oder Erstellung von In
nenräumen ohne wesentliche Eingriffe in Be
stand oder Konstruktion". Es geht also um den 
"Ausbau" und im Zusammenhang damit auch 
um "Raumbildung". 

Nach § 11 Abs. 1 sind die Honorare für meh
rere Objekte getrennt abzurechnen. Weil es sich 
beim Gebäude und beim raumbildenden Aus
bau systematisch um zwei unterschiedliche Ob
jekte handelt, muss das Objekt raumbildender 
Ausbau auch nicht mit dem Objekt Gebäude 
identisch sein. Nach§ 11 Abs. 1 sind auch meh
rere raumbildende Ausbauten getrennt abzu
rechnen, wenn diese gegeneinander konstruktiv 
bzw. funktional abgrenzbar sind. Ein solcher An
satz ergibt sich auch aus der Objektliste (Anla
ge 3.3 HOAI). Ein Wohn- und Geschäftshaus ist 
z. B. ein Gebäude, wird aber regelmäßig aus ei
ner ganzen Reihe von raumbildenden Ausbau
ten bestehen. 

Abgrenzung zwischen "Gebäuden" 
und "raumblldenden Ausbauten" 
Bei der Abgrenzung zwischen Gebäuden und 
raumbildenden Ausbauten kommt es im We
sentlichen darauf an, ob Bauleistungen dem 
Rohbau oder dem Ausbau zuzuordnen sind. 

34 Deutsches Architektenblatt 1 04/12 

Wenn also schon durch den Rohbau selbst Räu
me gebildet werden, handelt es sich nicht um 
Leistungen des raumbildenden Ausbaus. Für ei
ne im Sinne von § 11 Abs. 1 getrennte Abrech
nung von Leistungen bei Gebäuden und bei 
raumbildenden Ausbauten bedarf -es keiner be
sonderen Vereinbarung. Die nach der HOAI vor
gesehene Trennung kann jedoch vertraglich 
ausgeschlossen werden. Dies kann allerdings 
mittelbar zu einer Unterschreitung der Mindest
sätze und damit zu einer unzulässigen Honorar
vereinbarung führen, wenn eine solche Hono
rarminderung nicht anderweitig - z. B. über den 
Honorarsatz- kompensiert wird. Eine kumulier
te Abrechnung im Sinne von§ 11 Abs. 1 Satz 2, 
3 scheidet aber von vornherein aus, weil diese 
Vorschrift nicht bei verschiedenartigen Objek
ten anzuwenden ist. 

Die anrechenbaren Kosten bei Gebäuden 
und raumbildenden Ausbauten sind nach den 
Regelungen des § 32 Abs. 1 bis 3 zu ermitteln. 
Nach Abs. 1 sollen die "Kosten der Baukonst
ruktion" (KG 300) bei Gebäuden und raumbil
denden Ausbauten (voll) anrechenbar sein. Da
bei muss eine entsprechende Aufteilung vorge
nommen werden. Dies gilt auch für die Kosten 
der Technischen Anlagen (Abs. 2, KG 400). 
Maßgeblich kommt es darauf an, für welche An
lagen/ Anlagenteile bei der Gebäudeplanung 
oder bei der Planung von raumbildenden Aus
bauten integrierende Leistungen anderer an der 
Planung Beteiligter zu erbringen sind. 

Da sich die Objekte des raumbildenden Aus
baus nicht zwangsläufig nach der Gebäudeglie
derung richten, kann der Versuch einer Abgren
zung bei den KG 300 und 400 nach Gebäuden 
und raumbildenden Ausbauten schnell schei
tern. Nach§ 6 Abs. 1 HOAI sind jedoch die an
rechen baren Kosten jetzt auf der Grundlage der 
Kostenberechnung (Lph. 3) zu ermitteln. Die 
preisrechtlich vorgesehene Ausarbeitungstiefe 
reicht allerdings nur bis zur zweiten Ebene der 
Kostengliederung (§ 2 Nr. 14). Diese Regelung 
der HOAI ist offenkundig ungeeignet, um nach 
ihr die Kosten nach Gebäude und raumbilden
den Ausbauten aufzuteilen. Die Tatsache, dass 
die Trennung zwischen Gebäuden und raumbil
denden Ausbauten in der Praxis vertraglich viel-

fach noch nicht berücksichtigt ist, wird regelmä
ßig zu einer Mindestsatzunterschreitung führen. 
Wenn dann im Nachhinein die Kosten fiktiv auf
geteilt werden, ist diesjedoch nicht prüfbar. 

Empfehlungen für die Praxis 
Aufteilungen müssen konkret und einzelfallbe
zogen vorgenommen werden (siehe BGH-Urteil 
VII ZR 160/99 vom 06.07.2000). Dafür müssen 
Kostenberechnungen mindestens bis zur dritten 
Ebene ausgearbeitet und darüber hinaus muss 
vereinbart werden, welche Kostengruppen bei 
welchem Leistungsbild anrechenbar sein sollen. 
Bei mehreren Gebäuden bzw. mehreren .raum
bildenden Ausbauten muss eine weitergehende 
Trennung vorgenommen werden. 

Alternativ dazu kann auch eine nach DIN 276 
zulässige Gewerkegliederung mit Festlegung 
vorgenommen w_erden, welche Gewerke bei 
welchem Leistung?bild anrechenbar sein sollen. 
Schließlich könnte auch ein Verzicht auf eine 
getrennte Abrechnung vereinbart werden. Um 
eine mittelbare Mindestsatzunterschreitung zu 
vermeiden, muss dann aber ein entsprechend 
höherer Honorarsatz vereinbart werden. Des
sen Höhe kann überschlägig eingeschätzt wer
den. Bei schriftlichen Vereinbarungen bei Auf
tragserteilung, die zwischen Mindest- und 
Höchstsatz liegt, ist dies zulässig (BGH-Urteil VII 
ZR 164/07vom 17.04.2009). 

Der Wegfall des § 25 Abs. 1 der bis 2009 
gültigen HOAI führt zwar zu einem höheren Ho
norar. in der Praxis kommt es aber zu massiven 
Abgrenzungsproblemen zwischen Gebäuden 
und raumbildenden Ausbauten. Lösungen bie
ten sich nur über pragmatische vertragliche 
Vereinbarungen an. • 
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